
immer gefährlicher werdenden Methoden des Klassen
kampfes auseinander und war deshalb auch nicht in 
der Lage, die Genossen des Volkspolizei-Kreisamtes 
systematisch anzuleiten und gemeinsam beratene wirk
same Maßnahmen zu ergreifen. Darum war es erfor
derlich, jetzt eine gemeinsame Kommission der Bezirks
staatsanwaltschaft und der Bezirksbehörde der Volks
polizei zu bilden, die das Versäumte nachholt. Der 
infolge des unzulänglichen und formalen Arbeitsstils 
inzwischen angerichtete Schaden kann dadurch jedoch 
nicht mehr ungeschehen gemacht werden.

Im Kreis Malchin übte der 1. Sekretär der Kreis
leitung starke Kritik an der Arbeit unserer U-Organe. 
So betonte er, es sei bereits seit langem wiederholt 
von der Bevölkerung darauf hingewiesen worden, daß 
Schlächter spekulative Geschäfte mit Vieh tätigen, z. B. 
Vieh schwarz aufkaufen und geschlachtet zu HO-Prei- 
sen Weiterverkäufen. Es sei daher die Regel, daß diese 
Schlächter selbst in kleinsten Ortschaften einen „Wart
burg“ besitzen. Obwohl unsere Volkspolizei von der 
Bevölkerung des öfteren derartige Hinweise erhalten 
hat, wurden erst anläßlich der Bestandsaufnahme im 
Zuge der Abschaffung der Lebensmittelkarten und der 
weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens
lage der Bevölkerung in einigen Fällen solche sich auf 
Kosten der planmäßigen Versorgung der Bevölkerung 
und auf Kosten der planmäßigen Steigerung unseres 
Viehbestands bereichernden Schlächter gefaßt, die die 
Durchführung der Wirtschaftsplanung gefährdeten.

Gerade diese Tatsache zeigt doch anschaulich, wie 
unzulänglich unsere U-Organe bisher auf die wirklich 
vorhandenen Schwerpunkte des Klassenkampfes auf 
dem Lande von den Staatsanwälten g e l e n k t  wur
den, zumal H a h n h e i s e r  in der Zeitschrift „Die 
Volkspolizei“6 derartige Verbrechen nicht einmal nach 
§ 1 WStVO für strafbar hält, weil der unkontrollierte 
„freie Ver- und Ankauf“ nach Erfüllung der Pflicht
ablieferung unsere Planwirtschaft nicht gefährde.

Auch in Malchin sah der Kreisstaatsanwalt derartige 
komplexmäßige Aufgaben infolge Fehlens einer gründ
lichen und gemeinsamen Analyse des Klassenkampfes 
auf dem Lande nicht. Das wird durch das folgende 
typische Beispiel unterstrichen: Die Genossen des 
VPKA nehmen Abstand von der Einleitung eines Er
mittlungsverfahrens gegen einen Großbauernsohn, der 
im Jahre 1956 die Gemeindesekretärin bestochen hat und 
im Jahre 1957 in gleicher Weise an den neuen Bürger
meister herantritt, um für Fleisch die Herabsetzung 
seines Solls zu erlangen.7

Der Kreisstaatsanwalt weist mit Recht die Einleitung 
eines Verfahrens an, aber er unterläßt den zusätzlichen 
Hinweis, weitere Stichproben in der Ablieferungskartei 
zu machen, obwohl die betreffende Gemeindesekretärin 
schon vor der Anzeige des neuen Bürgermeisters beim 
VPKA republikflüchtig wird.

Sämtliche Beispiele zeigen: Die Staatsanwälte lassen 
zu, daß die Organe der Volkspolizei sich auch bei der 
Bekämpfung der Kriminalität auf dem Lande lediglich 
auf die anfallenden Anzeigen orientieren8 * und auch 
das nicht einmal immer mit der notwendigen gründ
lich und kollektiv durchdachten politischen Zielsetzung 
tun. Staatsanwalt und Volkspolizei müssen aber fol
gendes erkennen:

1. Jeder feindliche Angriff auf eine MTS — zumal 
in einer solchen andauernden und massiven Form der 
Sabotage wie in der MTS Großkochberg in Rudolstadt 
— bringt die noch abseits stehenden Einzelbauern 
nicht dem genossenschaftlichen Zusammenschluß näher, 
weil sie an der sozialistischen Perspektive in ihrem 
Kreis Zweifel bekommen und die ununterbrochene 
Entwicklung der Genossenschaften auf der Basis der 
höchstentwickelten Technik und auf der Grundlage 
einer gesicherten agronomischen und zootechnischen 
Betreuung nicht als gewährleistet ansehen. Die Reali
tät bestätigt diese Analyse, denn der genossenschaft
liche Sektor in Rudolstadt stagnierte von 1953 bis Ende 
1957 bei 12 Prozent.

6 Die Volkspolizei 1957 Heft 20 S. 13/14.
7 vgl. hierzu Kern auf S. 441 dieses Heftes.
8 vgl. Streit, Für einen neuen Arbeitsstil in der Justiz, NJ 

1958 S. 370.

2. Jedes unterbliebene Vorgehen gegen böswillig 
nichtabliefernde Großbauern, die, statt Getreide oder 
Kartoffeln an den Staat abzuliefern, diese durch Ver
edelung im Viehmagen und auch durch schwarze Vieh
verkäufe zu Extraprofit in Form eines „Wartburg“ 
werden lassen wollen, nährt die bei den anderen 
staats- und pflichtbewußten Einzelbauern noch vor
handenen Reste der bürgerlichen Ideologie und bringt 
sie damit ebenfalls nicht dem genossenschaftlichen 
Zusammenschluß näher.

Obwohl in Deutschland erstmalig unter der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht eine systematische, aktive Bekämp
fung der Kriminalität unter Einbeziehung aller Werk
tätigen und damit eine systematische Senkung der Kri
minalität in unserer Hand liegt, überlassen wir die 
Bekämpfung der Kriminalität dem Selbstlauf und der 
Spontaneität. Ein gemeinsamer Schwerpunktplan der 
Ermittlungs- und U-Organe der VP und der Staatsan
waltschaft wird daher immer dringender erforderlich.

Aber auch die Rechtsprechung der Strafgerichte wird 
zum Teil infolge mangelhaft politisch durchdachter 
und begründeter Strafanträge des Staatsanwalts ihrer 
Funktion, neue, sozialistische gesellschaftliche Verhält
nisse auf dem Lande zu schaffen, nicht gerecht.

So beantragte der Kreisstaatsahwalt in dem eben 
erwähnten Fall in Malchin am 28. Mai 1958 für die 
zweimalige Bestechung durch den Großbauernsohn eine 
Geldstrafe von 1000 DM, womit der Gesellschafts
gefährlichkeit dieser Tat keineswegs Rechnung getra
gen wird.0

Ebenso wie für dieses Beispiel trifft für viele andere 
aus den drei überprüften Bezirken10 11 die Feststellung 
des Genossen Walter Ulbricht auf der Babelsberger 
Konferenz vom 2. und 3. April 1958 zu, daß der

„immer zum Revisionismus führende bürgerliche 
Formalismus und Dogmatismus die großen Gefahren
quellen sind“, die uns „in die Isolierung von der ge
sellschaftlichen Entwicklung treiben . . .“ Es ist „nicht 
überflüssig, daran zu erinnern, daß der Staat und 
das Recht nicht ,an sich* da sind, unabhängig von 
den Klassen und den Klassenkämpfen, unabhängig 
von dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, 
sondern daß sie nur aus den Klassenkämpfen und 
der durch diese bedingten Entwicklung der Gesell
schaft zu verstehen sind“.11

Wie stark bürgerlicher Formalismus bei den Zivil
gerichten verbreitet ist, also das Lösen der sich in den 
Prozessen widerspiegelnden Konflikte und Wider
sprüche zwischen dem Neuen und dem Alten, zwischen 
sozialistischer Entwicklung und dem Kampf um die 
Konservierung der kapitalistischen Verhältnisse von 
der abstrakten Rechtsnorm, vom Recht „an sich“ her, 
zeigen bereits die von S t r e i t  u n d  W u n s c h  ange
führten Beispiele.12 13 * Hier sollen daher nur noch solche 
angeführt werden, die das Versagen der Organe der 
Justiz bei der aktiven Umgestaltung. der kapitalisti
schen Verhältnisse in der Landwirtschaft zeigen:

So wie in manchen anderen Kreisen der DDR, gab 
es auch in einigen Kreisen von Gera und Neubranden
burg in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Zahlungsbefehlen und Klagen der MTS16 gegen solche 
Bauern, die zwar jedes Jahr die maschinellen Leistun
gen unserer MTS gerne in Anspruch nehmen (zumal 
die Gebühren selbst für Großbauern weit unter den 
Unkostensätzen entsprechender Leistungen in West
deutschland liegen), die aber auf die Erfüllung ihrer 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber unseren MTS nicht 
einen solchen Wert legen, wie z. B. auf die unbedingte 
Einhaltung der 14tägigen Überweisungsfrist durch den 
VEAB für von ihnen im freien Aufkauf gelieferte 
landwirtschaftliche Produkte.

° vgl. hierzu die Ausführungen Kerns über das antrags
gemäß ergangene Urteil in dieser Sache auf S. 441 dieses
Heftes.

10 vgl. Spranger/Wunsch in NJ 1958 S. 267 ff., Streit in NJ 
1958 S. 370 f. und Suvley auf S. 444 ff. dieses Heftes.

11 Walter Ulbricht, Die Staatslehre des Marxismus-Leninis
mus und ihre Anwendung ln Deutschland, Berlin 1958, S. 14.

12 vgl. NJ 1958 S. 267 und 370 und auch Kern auf S. 440 ff. 
dieses Heftes.

13 vgl. Kern S. 441 dieses Heftes, der hierzu noch nähere
Einzelheiten ausführt.
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